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Anonymes Bewerbungsverfahren

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) hat am 25. November 2010 den Startschuss für das Modellprojekt „Anonymisiertes Bewerbungsverfahren“ gegeben. Acht große Unternehmen und Behörden werden ein Jahr lang neues Personal für das gesamte Unternehmen oder für Teilbereiche ihres Unternehmens anhand anonymer Bewerbungen auswählen. An dem in Deutschland bislang einmaligen Modellprojekt beteiligen sich das Kosmetikunternehmen L´Oréal, der Dienstleis-ter Mydays, der Konzern Procter & Gamble, die Deutsche Post, die Deutsche Telekom, die Bundesagentur für Arbeit in Nordrhein-Westfalen, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und die Stadtverwaltung Celle in Niedersachsen. (...)

Die anonymen Lebensläufe der Bewerberinnen und Bewerber sollen kein Foto, keinen Namen, keine Adresse, kein Geburtsdatum und keine Angaben zu Geschlecht, Herkunft und Familienstand beinhalten. Im Vordergrund sollen Qualifikation, Kompetenz und fachliche Eignung stehen, sodass Personalverantwortliche ausschließlich anhand dieser Kriterien die betreffende Person auswählen und zu einem Gespräch einladen. Zur Vorbereitung auf das Gespräch wird die Anonymität aufgehoben. Die anonyme Bewerbung soll verhindern, dass Bewerberinnen und Bewerber bereits in der ersten Stufe des Auswahlverfahrens beispielsweise aufgrund ihres Alters scheitern und keine Möglichkeit bekommen, sich persönlich zu präsentieren.

Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt ist in den vergangenen Jahren empirisch durch eine Reihe von Feldversuchen belegt worden. Die Universität Konstanz hat jüngst in einer Studie ermittelt, dass die Angabe eines türkisch klingenden Namens im Lebenslauf die Chance, eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch zu erhalten, um 14 Prozent reduziert. In kleineren Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten betrug der Wert sogar 24 Prozent. Untersucht wurden Stellenausschreibungen für studienbegleitende Praktika – die Bewerberinnen und Bewerber waren alle hochqualifiziert.

Im europäischen Ausland gibt es einige Erprobungen des anonymisierten Bewerbungsverfahrens. (...). Tatsächlich hat sich sowohl für Frauen als auch für Menschen mit Migrationshintergrund die Wahrscheinlichkeit erhöht, eine Einladung zu einem Auswahlgespräch zu erhalten. Für Frauen waren sogar die Chancen gestiegen, ein konkretes Arbeitsplatzangebot zu bekommen, was bei Bewerberinnen und Bewerbern mit Migrationshintergrund nicht der Fall war.

Verschiedene Arbeitgeber- und Unternehmensverbände stehen der anonymen Bewerbung skeptisch gegenüber. So kritisiert beispielsweise der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA), Dieter Hundt, dass das anonyme Bewerbungsverfahren nicht praktikabel und mit viel Aufwand für die Unternehmen verbunden sei.

Drei Bewerbungswege sind in deutschen Unternehmen gängige Praxis: Das Bewerbungsschreiben per Post, per E-Mail und per Online-Formular. Es besteht die Möglichkeit, relevante Merkmale wie Name, Alter, Geschlecht etc. im Nachhinein im Unternehmen zu anonymisieren oder aber den Bewerbern, die den Lebenslauf per Post oder Mail schicken, von vorneherein ein gesondertes Formular zur Verfügung zu stellen, das nur arbeitsplatzbezogene Angaben verlangt. Bei Online-Bewerbungen kann die Eingabemaske so verändert werden, dass Bewerberinnen und Bewerber anonym bleiben oder aber persönliche Angaben verdeckt werden und Personalverantwortliche zunächst keinen Zugriff auf diese Daten erhalten. (...)


Verfasserin: RDn Daniela Kolodziej, 
Fachbereich WD 6 - Arbeit und Soziales

Begrifflichkeiten
Diskriminierung

Es gibt zwei Hauptarten der Diskriminierung: 

Direkte Diskriminierung:

Wenn jemand wegen seiner Rasse oder ethnischen Herkunft, seiner Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, seines Alters oder seiner sexuellen Ausrichtung schlechter gestellt wird als ein anderer.

Indirekte Diskriminierung:
Wenn scheinbar neutrale Beschreibungen, Kriterien oder Praktiken Menschen aufgrund ihrer Rasse oder ethnischen Herkunft, ihrer Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, ihres Alters oder ihrer sexuellen Ausrichtung benachteiligen würden – außer wenn sich diese Handlungsweise durch einen triftigen Grund objektiv rechtfertigen lässt.

Quelle: Europäische Kommission (2012): Bekämpfung von Diskriminierung. In: Für Vielfalt gegen Diskriminierung.

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist 2006 in Kraft getreten. Mit dem Gesetz wurde eine europäische Richtlinie umgesetzt. Umgangssprachlich wird es auch Antidiskriminierungsgesetz genannt. Nach dem AGG darf niemand aufgrund seiner ethnischen Herkunft, Religion, des Geschlechts, einer Behinderung, seines Alters oder seiner sexuellen Identität benachteiligt werden. Wenn Arbeitgeber gegen die gesetzlichen Diskriminierungsverbote verstoßen, können die Betroffenen Rechtsansprüche erheben. Das Gesetz bezieht sich auch auf die Bedingungen für den Zugang zu Erwerbstätigkeit und für den beruflichen Aufstieg, das betrifft vor allem auch die Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen.

Quelle: arbeitsmarkt UMWELTSCHUTZ | NATURWISSENSCHAFTEN_14|2011, S. 6.

Diversity Management

Es wird versucht eine multikulturelle Unternehmenskultur zu schaffen, die alle MitarbeiterInnen unterstützt und fördert und zusätzlich hohe Gewinne einbringt. Diversity stellt ein Mosaik von Menschen dar, die eine Vielfalt von Lebens- und Berufserfahrung, Sichtweisen und Werten als Kapital in ihren Arbeitsbereich einbringen. Diversity Management bedeutet die gezielte Wahrnehmung und das bewusste Wertschätzen und Nutzen der Unterschiedlichkeiten. 

Quelle: Auer, M./ Seemann, S. M. In: Unternehmen, Personalpolitik, Managing Diversity. 
Universität Innsbruck, 2010

IZA-Pressemitteilung, 8.02.2010

Ethnische Diskriminierung am Arbeitsmarkt: 
Studie belegt Nachteile für Bewerber mit türkischen Namen.

Trotz Antidiskriminirungs-gesetz und allgemein wachsender Integrationsbereitschaft werden Stellenbewerber mit ausländischen Wurzeln auf dem deutschen Arbeitsmarkt noch immer eklatant benachteiligt. Das geht aus einer aktuellen Studie hervor, die beim Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) in Bonn erschienen ist.

Forscher der Universität Konstanz hatten in einem Feldversuch über 1000 Bewerbungen auf Praktikumsstellen für Wirtschaftsstudenten verschickt. Dazu verwendeten sie inhaltlich gleichwertige Bewerbungsunterlagen, denen per Zufall ein Name eindeutig deutscher oder türkischer Herkunft zugeordnet wurde. Die fiktiven Bewerber hatten nicht nur vergleichbare Qualifikationen und Fähigkeiten, sondern waren zudem ausnahmslos deutsche Staatsbürger und Muttersprachler. Das Ergebnis: Bewerber mit türkischen Namen erhielten insgesamt 14% weniger positive Antworten.

In kleineren Unternehmen war die Ungleichbehandlung sogar noch ausgeprägter: Hier hatten Bewerber mit türkisch klingenden Namen trotz gleicher Qualifikation eine um 24% geringere Chance auf ein Vorstellungsgespräch. Die Autoren führen diese Diskrepanz darauf zurück, dass Großunternehmen häufiger standardisierte Auswahlverfahren mit weniger Raum für subjektive Einschätzungen nutzen.

Im internationalen Vergleich stehen deutsche Arbeitgeber dennoch nicht so schlecht da: Ähnliche Studien belegen für Länder wie die USA, Großbritannien oder Schweden eine deutlich größere Benachteiligung ethnischer Minderheiten. Allerdings wurden im Feldversuch der Konstanzer Ökonomen ausschließlich Stellen für hochqualifizierte Bewerber untersucht. Es ist also denkbar, dass in Branchen, die weniger vom Fachkräftemangel betroffen sind, auch in Deutschland noch stärker diskriminiert wird.

Ein weiteres interessantes Resultat der Studie: Wurden Empfehlungsschreiben früherer Arbeitgeber mit der Bewerbung eingereicht, hatten die türkischstämmigen Bewerber annähernd gleiche Chancen. Die Ökonomen werten diesen Befund als Beleg für „statistische Diskriminierung“, die darauf beruht, dass Personalmanager die Persönlichkeitseigenschaften von Bewerbern türkischer Herkunft schlechter einschätzen können. Diese Beobachtung zeigt, wie wichtig es ist, den „Teufelskreis“ der Diskriminierung zu durchbrechen. Erst wenn benachteiligten ethnischen Gruppen die Gelegenheit gegeben wird, sich auf dem Arbeitsmarkt zu beweisen, können sie die Vorurteile gegenüber ihrer vermeintlich geringeren Eignung ausräumen. Im Sinne einer vollständigen Arbeitsmarktintegration von Zuwanderern ist daher ein Umdenken seitens der Arbeitgeber notwendig, das sich durch Gesetze allein nicht erzwingen lässt.

Beschäftigungsquote junger Einheimischer und Zuwanderer, die sich nicht in Ausbildung befinden; im Alter von 20-29 und nach Geschlecht
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Quelle: OECD Social, Employment and Migration Working Papers: Children of Immigrants in the Labour Markets of EU and OECD Countries: An Overview, 2009.

Science ORF.at, 2010

Falsche Religion, kein Job

Von Mark Hammer

Muslime werden bei Stellenausschreibungen eher abgelehnt als Christen - selbst wenn beide aus dem gleichen afrikanischen Land kommen und nahezu idente Lebensläufe vorlegen. Das zeigt eine aktuelle Studie aus Frankreich. Vielfältige Formen der Diskriminie​rung gibt es jedoch auch in anderen europäischen Län​dern.

Marie versus Khadija

Der Name entscheidet: Marie Diouf und Khadija Diouf be​werben sich in Frankreich um eine Stelle. Beide kommen aus Senegal und ihre Lebens​läufe sind bis auf wenige De​tails ident. Beide haben einen typisch senegalesischen Nach​namen, unterschiedlich sind die Vornamen - einmal musli​misch, einmal christlich. Dar​über hinaus gibt es Hinweise auf die Religion der Bewerbe​rinnen: Beide arbeiteten bei einem Hilfsdienst, Khadija bei "Secours Islamique", Marie bei "Secours Catholique". Beide sind 24 Jahre alt und gleich ausgebildet und erfah​ren.

Sie bewerben sich um eine Stelle, bei der sie mit Kunden und Geschäftspartnern zu tun haben werden. Auf die ver​schickten Bewerbungen erhält Marie in 21 Prozent der Fälle eine positive Antwort, Khadija allerdings nur zu neun Prozent. Doch geschla​gen werden beide von Aurélie Ménard: Die Dame mit dem klassischen französischen Namen und ohne Hinweis auf eine Religion im Lebenslauf erhielt mit mehr als 25 Pro​zent die meisten positiven Antworten auf ihre Bewerbun​gen. Marie und Khadija haben ihre Lebens​läufe mit oder ohne Foto ver​schickt. Religiöse Symbole waren auf den Bildern nicht zu sehen.

Die Lebensläufe der drei Frauen sind erfunden, ausge​dacht von einem Team um David Laitin von der Abtei​lung für Politikwissenschaft der Universität Stanford. 275 mal haben die Forscher gleichzeitig die Bewerbung von Aurélie Ménard und je​weils einer der Dioufs an Un​ternehmen verschickt, um herauszufinden, wie schwierig es für muslimische Immig​ranten und Immigrantinnen in Frankreich ist, Arbeit zu fin​den.
"Moslemeffekt"

Als Vorbild für die Arbeitssu​chenden nahmen die Wissen​schaftler zwei unterschiedli​che ethnische Gruppen von Immigranten aus Senegal, die Diola und die Serer: Sie besit​zen dieselbe Kultur, einen ähnlichen ökonomischen Hintergrund, sind gleich ge​bildet, teilen sich aber jeweils in Christen und Muslime. Menschen aus beiden Grup​pen immigrierten erstmals fast zeitgleich vor circa 39 Jahren nach Frankreich.

Untersucht wurden nun die Chancen der Angehörigen der zweiten Generation bei der ökonomischen Integration am Arbeitsmarkt. Laut den Auto​ren der Studie war es durch die ähnlich gestalteten Le​bensläufe erstmals möglich, den Einfluss der Religion bei Bewerbungen klar zu beur​teilen. Bei bisherigen Studien zur Diskriminierung sei dieser Effekt durch andere Faktoren wie zum Beispiel das Her​kunftsland und die ethnische Zugehörigkeit der Bewerber verwässert worden. Die Auto​ren bezeichnen die Nachteile, die islamische Migranten er​fahren, als "Moslemeffekt".

 (...)
Arbeitsgericht Aachen, Pressemitteilung Nr. 3/2012 / Anwalt.de, 30.01.2013

Fehlende Religionszugehörigkeit 
Katholisches Krankenhaus diskriminiert Stellenbewerber
Die Kirchen genießen einen verfassungsrechtlichen Sonderstatus, der sich auch im Arbeitsrecht nieder schlägt. So eröffnet die Kirchenklausel des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes dem Arbeitgeber Kirche die Möglichkeit, Stellenbewerber unter bestimmten Voraussetzungen wegen ihrer Religion oder Weltanschauung unterschiedlich zu behandeln. Alle übrigen Arbeitgeber wären in einem solchen Fall einem Entschädigungs- oder Schadenersatzanspruch wegen Diskriminierung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ausgesetzt. Das Amtsgericht Aachen hatte sich kürzlich damit zu beschäftigen, wie weit dieser Sonderstatus der Kirche tatsächlich reicht.

Der Arbeitnehmer hatte sich auf eine Stelle als Intensivpfleger an einem Krankenhaus in katholischer Trägerschaft beworben. Er wurde, da er kein Mitglied einer Religionsgemeinschaft war, abgelehnt. Der Arbeitnehmer klagte daraufhin auf eine Entschädigungszahlung wegen Diskriminierung von drei Bruttomonatsgehältern.

Das Arbeitsgericht Aachen sah in der Ablehnung des Bewerbers eine Diskriminierung wegen der Religion im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Das kirchliche Krankenhaus könne sich nicht auf den verfassungsrechtlichen Sonderstatus berufen. Die Einstellungsvorgaben, die sich das kirchliche Krankenhaus in einer Grundordnung selbst gegeben hat, sehen vor, dass nur bei der Besetzung von Stellen im pastoralen, katechetischen sowie in der Regel im erzieherischen Bereich und bei leitenden Aufgaben die Mitgliedschaft in der katholischen Kirche verlangt wird. Nach der Grundordnung ist es bei den übrigen Stellen ausreichend, wenn der Bewerber sicher stellt, den besonderen Auftrag glaubwürdig zu erfüllen. Dabei ergibt sich dies nach der Grundordnung aus der fachlichen Tüchtigkeit, der gewissenhaften Erfüllung der übertragenen Aufgaben und der Zustimmung des Bewerbers zu den Zielen der Einrichtung. Eine Diskriminierung wegen der Religion liege somit vor. Jedoch bemisst das Arbeitsgericht Aachen den Entschädigungsanspruch auf etwa nur ein Bruttomonatsgehalt, da der Verstoß in Anbetracht der ungeklärten Rechtslage als gering zu werten sei.
Stellung von Migranten am Arbeitsmarkt nach Nationalität und Religionszugehörigkeit
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Quelle: Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2010

Anonymisierte Bewerbungsverfahren - Expertise des Instituts zur Zukunft der 
Arbeit (IZA) in Kooperation mit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2010

	Vergleich von Feldexperimenten zum Ausmaß der Diskriminierung

	Land
	Merkmal
	Testgruppe
	Minderheit
	Diskriminierung1

	Frankreich
	Name
	Franzosen im Alter von 20-25  Jahren
	Nordafrikaner, Subsahara-Afrikaner
	62%

	USA
	
	Unterschiedliche  Berufsgruppen
	Afroamerikaner
	50%

	Schweden
	
	Hoch- bis gering Qualifizierte
	Araber
	50%

	Großbritannien
	
	Hoch- bis gering Qualifizierte
	Farbige (Afrika, Karibik), Chinesen, Inder, 

Pakistaner / 

Bangladescher
	74%

	Kanada
	
	mind. 

Bachelorabschluss
	Inder, 

Chinesen, 

Pakistaner
	40%


1 Relative Erfolgsaussicht: Prozentuale Angabe, die ausdrückt, um wie viel wahrscheinlicher ein Bewerber der Mehrheit eine positive Rückmeldung erhält im Vergleich zu einem Bewerber der Minderheit.

Es existieren eine Vielzahl belastbarer empirischer Studien, die das Phänomen der Diskriminie​rung auf den Arbeitsmärkten verschiedener Länder dokumentieren und quantifizieren. 

Die Mehrheit der empirischen Untersuchungen hat sich der potenziellen Diskriminierung gegen​über ethnischen Minderheiten bzw. Personen mit Migrationshintergrund zum Untersuchungs​gegenstand genommen. Um das Ausmaß der Diskriminierung in dieser Hinsicht festzustellen, werden typischerweise inhaltlich gleichwertigen Bewerbungsunterlagen entweder ein landes​typischer Name oder ein ausländisch klingender Name zugeordnet. Damit unterscheiden sich die Bewerbungsunterlagen nur in Bezug auf die ethnische Zugehörigkeit der Bewerbenden bei ansonsten vergleichbaren Merkmalen. In allen Studien wurde ein nicht unerhebliches Maß an Diskriminierung, insbesondere auf der ersten Stufe des Bewerbungsprozesses, festgestellt.

In der obigen Tabelle beziehen sich die Prozentangaben für das Ausmaß der Diskriminierung auf die erste Stufe des Bewerbungsprozesses, d.h. das Antwortverhalten auf die Kontaktauf​nahme per Telefon, die Einsendung von Bewerbungsunterlagen (postalisch oder elektronisch) oder das persönliche Einreichen der Bewerbungsunterlagen. 

Es gibt Hinweise darauf, dass die Diskriminierungsrate insgesamt im Verlauf des Bewerbungs​prozesses abnimmt. Sie scheint am höchsten in der ersten Stufe des Bewerbungsverfahrens zu sein. So macht etwa in Frankreich die Diskriminierungsrate der ersten Stufe mit 33% fast zwei Drittel der gesamten Diskriminierungsrate von 51% aus. 

Wood et al. (2009) finden für den Arbeitsmarkt in Großbritannien heraus, (...) dass Diskriminie​rung bei verschiedenen Rekrutierungsmethoden unterschiedlich ausfällt. Wenn die Arbeit​gebenden ein eigenes Formular zum Ausfüllen bereitstellen, was in den meisten Fällen mit einer Internetbewerbung einhergeht, entsteht so gut wie keine Diskriminierung im Vergleich zum her​kömmlichen Lebenslauf. (...) Generell führt eine Bewerbung über eine Onlinemaske zu weniger Diskriminierung als postalische Bewerbungen. Bewerbungen über E-Mail sind am stärksten mit Diskriminierung verbunden, was vermutlich auf die direkte Präsenz des Namens im Absender zurückgeführt werden kann.

Süddeutsche.de, 05.03.2012

OECD-Studie zum Arbeitsmarkt: 

Deutschland, Europameister bei der Frauendiskriminierung

Laut einer neuen Studie ist der deutsche Arbeitsmarkt so unfair wie sonst keiner in Europa: Im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen verdienen Frauen in Deutschland deutlich weniger. Auch der weibliche Anteil in den Führungsetagen ist vergleichsweise gering. Und das von der CSU durchgesetzte Betreuungsgeld? Laut OECD einfach nur kontraproduktiv.

In keinem anderen europäischen Land ist das Lohngefälle zwischen Frauen und Männern so groß wie in Deutschland. Vollzeitbeschäftigte Frauen verdienen durchschnittlich 21,6 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mit.

In den 34 Industriestaaten, die sich in der OECD zusammengeschlossen haben, liegt die Differenz im Schnitt bei 16 Prozent. In Norwegen etwa bekommen Frauen lediglich 8,4 Prozent und in Belgien 8,9 Prozent weniger. "Auch was die Anzahl der Frauen in Führungspositionen angeht, ist Deutschland im internationalen Vergleich weit abgeschlagen", beklagt die OECD. "Auf kaum vier von hundert Vorstandsposten findet sich hierzulande eine Frau."

Im OECD-Schnitt liegt die Frauenquote in Aufsichtsräten bei zehn Prozent. Den höchsten Anteil an Führungspositionen gibt es in Norwegen, das 2006 eine Frauenquote von 40 Prozent eingeführt hat. Auch in Schweden, Frankreich, Finnland und der Slowakei ist der Anteil von Frauen im Top-Management mit 15 bis 20 Prozent vergleichsweise hoch.

Viele Ländern versuchen, per Gesetz mehr Frauen in Vorstandsetagen zu bringen - etwa in Spanien, Island, Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Italien. Auch die EU-Kommission will Maßnahmen ergreifen: EU-Kommissarin Viviane Reding wird im Sommer konkrete Vorschläge für eine Frauenquote in Europa machen.

Die OECD stellt Deutschland wegen seiner Familienpolitik regelmäßig an den Pranger. Der Mangel an Kindertagesstätten hindere Mütter daran, in den Beruf zurückzukehren, kritisierte die Organisation. Nur für 18 Prozent der Kinder bis zwei Jahre steht ein Betreuungsplatz zur Verfügung. Der OECD-Schnitt liegt etwa doppelt so hoch.

Das von der CSU durchgesetzte Betreuungsgeld - das ab 2013 Eltern erhalten, die ihre Kinder nicht in eine Kita schicken - bezeichnet die OECD als kontraproduktiv. "Die Regierung sollte das Geld stattdessen dafür ausgeben, qualitativ hochwertige Kinderbetreuungsplätze zu schaffen", raten die Experten. Auch die Betreuungsmöglichkeiten für ältere Kinder und Schüler sei vergleichsweise schlecht und zwinge viele Mütter zur Teilzeitarbeit.

FAZ, 06.09.2012

Fast jede zweite Führungsposition geht an eine Frau

Von Julia Löhr und Hendrik Kafsack

Die Gleichbehandlung von Mann und Frau in der Wirtschaft macht Fortschritte: Der Anteil weiblicher Führungskräfte steigt in fast ganz Europa. Viele Länder sind aber gegen gesetzliche Vorgaben aus Brüssel.

Während EU-Justizkommissarin Viviane Reding weiter für die Einführung einer gesetzlichen Frauenquote für Führungspositionen kämpft, berufen die Unternehmen in zahlreichen Ländern Europas deutlich mehr Frauen in Aufsichtsräte und Vorstände als je zuvor. In Deutschland gingen in den vergangenen zwölf Monaten 40,7 Prozent der zu besetzenden Positionen an Frauen. Im europäischen Durchschnitt waren es 30,8 Prozent. Dies geht aus einer bislang unveröffentlichten Auswertung der Personalberatung Egon Zehnder International hervor, die in den 350 größten europäischen Unternehmen 550 Neubesetzungen von Vorstands- und Aufsichtsratspositionen zwischen Mai 2011 und 2012 untersuchte. Am höchsten lag der Anteil in Frankreich; dort waren 52,7 Prozent der Berufenen weiblich.

Unklare Position innerhalb der Bundesregierung

Die neuen Zahlen dürften Wasser auf die Mühlen derjenigen sein, die sich gegen verbindliche Vorgaben aus Brüssel wehren. Nachdem am Wochenende Pläne von Justizkommissarin Reding bekannt wurden, vom Jahr 2020 an für Aufsichtsräte einen Frauenanteil von mindestens 40 Prozent vorzuschreiben, formiert sich länderübergreifend Widerstand. Nach Angaben von EU-Diplomaten hat die britische Regierung eine Initiative gegen das Vorhaben von Reding initiiert, der sich schon zehn Staaten angeschlossen haben. In einem Brief an den Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso und Reding wollen sich die Staaten dagegen aussprechen, schon jetzt bindende Quoten festzuschreiben. 

Deutschland hat sich nach Angaben von Diplomaten angesichts der unklaren Position innerhalb der Bundesregierung nicht festgelegt und wird den Brief wahrscheinlich nicht unterschreiben. Familienministerin Karina Schöder (CVP) lehnt eine starre Quote ab. Arbeitsministerin Ursula Ley (CVP) rechnet hingegen damit, dass sich ohne gesetzliche Quote die Zahl der Frauen in Führungspositionen nicht spürbar steigern lässt. Unterdessen zeichnet sich im Bundesrat eine Mehrheit für die von Hamburg auf den Weg gebrachte Initiative für eine gesetzliche Frauenquote ab.

Kritik an Fokussierung der Politik auf die Aufsichtsräte

In Deutschland sind nach Angaben von Egon Zehnder noch immer erst 12,8 Prozent der Vorstandsmitglieder und Aufsichtsräte Frauen. Zum Vergleich: Der europäische Durchschnitt beträgt 15,6 Prozent. Spitzenreiter im Ländervergleich ist aktuell Norwegen mit einem Frauenanteil von 36,4 Prozent, gefolgt von Finnland und Schweden. Schlusslichter sind Länder wie Italien, Österreich und Portugal. „Wenn sich der Trend fortsetzt, werden Frauen innerhalb der nächsten fünf Jahre 25 Prozent aller Führungspositionen innehaben“, heißt es in der Studie.

Reding reagierte gelassen auf die Kritik aus einigen Ländern. Sie war auch zuversichtlich, die Frauenquote trotz des Widerstands durchsetzen zu können. Auch als die EU-Kommissarin die Deckelung der Roaming-Preise vorgeschlagen hat, waren zunächst 17 Staaten dagegen gewesen. Am Ende hatten alle zugestimmt. Kritisch gesehen wird sowohl unter Befürwortern wie unter Gegnern einer Frauenquote die derzeitige Fokussierung der Politik auf die Aufsichtsräte. Dadurch lenkten viele Frauen ihre Karriere frühzeitig in diese Richtung und stünden nicht mehr für das operative Geschäft zur Verfügung. In den Vorständen europäischer Unternehmen beträgt der Frauenanteil im Schnitt nur 4,8 Prozent, in den Aufsichtsräten dagegen 18,1 Prozent.

Frauen in Führungspositionen
 in deutschen Unternehmen, 2010
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Frauen in den Führungsetagen, 2012
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Frauenanteil in Deutschland bei ausgewählten Dax-Unternehmen 
(in %)
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arbeitsmarkt, UMWELTSCHUTZ | NATURWISSENSCHAFTEN, No. 14|2011
Interview mit Jens Büttner 

Pressesprecher der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) in Berlin.

Von Taalke Nieberding

Warum testen Sie anonymisierte Bewerbungsverfahren in Deutschland? 

Büttner: Wir haben eine sehr spezielle Bewerbungskultur in Deutschland. Es werden bereits in der ersten Bewerbungsphase sehr umfangreiche Mappen geschickt: mit Fotos und allen persönlichen Angaben. Früher wurden sogar noch Angaben gemacht zum Beruf des Vaters und der Mutter. Wir wollen heraus- finden, ob sich durch anonymisierte Bewerbungsverfahren mehr Chancengerechtigkeit herstellen lässt.

(...)

Wer könnten neue Bewerber sein?

Es gibt Menschen, die sich nach einer Vielzahl von frustrierenden Absagen mittlerweile gar nicht mehr die Mühe machen, noch Bewerbungen rauszuschicken. Vielleicht fühlen sie sich durch das neue Verfahren ermutigt, das doch wie- der zu tun.

Verraten denn nicht der Lebenslauf persönliche Daten wie das Alter oder die Fremdsprachenkenntnisse etwas über die ethnische Herkunft?

Bei den von uns entwickelten Verfahren sieht man keine Jahreszahlen, nur Zeit- räume. Man weiß, dass ein Bewerber fünf Jahre Politikwissenschaften studiert hat, aber nicht, wann das war. Trotzdem können natürlich indirekt Rückschlüsse gezogen werden: Denn wenn jemand viele berufliche Stationen hinter sich hat, dann ist er vermutlich nicht mehr 25 Jahre alt. Aber es ist für den Personaler wesentlich schwerer und ungenau - eine ganz andere Situation, als wenn schwarz auf weiß das Geburtsdatum präsentiert wird. Für die Sprachkenntnisse haben wir die Online-Bögen so konzipiert, dass sie über eine objektive Skala angegeben werden sollen. Da steht dann 

nicht mehr Muttersprache Russisch und Kenntnisse in Englisch und Französisch. Die einzelnen Sprachen werden gelistet und werden über die Skala selbst benotet. Sollten ganz exotische Sprachen dabei sein, können Rückschlüsse gezogen werden, aber auch wiederum nur indirekt. Es wird den Personalern schon schwerer gemacht.

Setzen im Vorstellungsgespräch alte Vorurteile und Mechanismen wieder ein? Nein, das glauben wir nicht. Denn oftmals sind es unbestimmte, diffuse Gefühle von Personalern, die dazu führen, eine Mappe auszusortieren. Wenn es eine Person erstmal ins Vorstellungsgespräch geschafft hat und dort mit seiner Persönlichkeit und seinem Auftreten überzeugen kann, dann verliert manches Vorurteil an Kraft.

Ist Persönlichkeit in der Bewerbung denn noch gefragt? Das Motivationsschreiben ist ganz wichtig, damit der Personaler sehen kann, wie ernst es ein Bewerber meint. Bei Online-Formularen gibt es dafür ein entsprechendes Fenster.

Haben Quereinsteiger mit dem Verfahren einen Nachteil? 

Wieso sollte das der Fall sein? Die Unternehmen entscheiden doch selbst, nach welchen Qualifikationen sie gezielt suchen. Grundsätzlich sollte sich die Vielfalt unserer Gesellschaft idealerweise auch in Arbeitsteams abbilden. In der Regel – auch darüber gibt es Studien – tut es Teams sehr gut, wenn sie heterogen sind. Gemischte Teams arbeiten effizienter  und leistungsfähiger als monostrukturierte.

(...)

Ergebnisse des Pilotprojekts 
„Anonymisierte Bewerbungsverfahren“

Von Diskriminierungsstelle des Bundes / Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt an der Europa-Universität Viadrina (KOWA) sowie das Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA)

Ausgangssituation

Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt ist trotz verbesserter institutioneller Rahmenbedingungen weiterhin verbreitet. Vor allem Menschen mit Migrationshintergrund, ältere Arbeitsuchende und Frauen mit Kindern werden in Bewerbungsverfahren benachteiligt. Aus einer Studie für den deutschen Arbeitsmarkt geht etwa hervor, dass bei gleicher Qualifikation allein die Angabe eines türkisch klingenden Namens die Chance auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch für ein Praktikum verringert – durchschnittlich um 14 Prozent, bei mittleren und kleinen Unternehmen sogar um 24 Prozent.

Es gibt Hinweise darauf, dass die Diskriminierungsrate im Verlauf des Bewerbungsprozesses abnimmt. Das heißt, dass sie in der ersten Stufe des Bewerbungsverfahrens, bei der Entscheidung über eine Einladung zum Bewerbungsgespräch am höchsten ist. Anonymisierte Bewerbungsverfahren stellen eine potenziell attraktive Möglichkeit dar, Diskriminierung im Bewerbungsprozess zu reduzieren. Kerngedanke anonymisierter Bewerbungen ist es, die Bewerbungsunterlagen auf Angaben zur Qualifikation zu begrenzen. Persönliche Infor-mationen wie etwa das Geschlecht, ein etwaiger Migrationshintergrund, der Familienstand oder das Alter der Bewerbenden sollen bei der ersten Durchsicht der Bewerbungsunterlagen nicht sichtbar sein, um mögliche, gegebenenfalls auch unbewusste Diskriminierungen aufgrund dieser Merkmale zu verhindern.

Der Verzicht auf persönliche Angaben betrifft nur die erste Stufe des Bewerbungsverfahrens, also die Entscheidung über eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch bzw. zu einem Eignungstest. Sobald die Personalverantwortlichen entschieden haben, eine Person einzuladen, erhalten sie Einblick in personenbezogene Angaben.


Im Vorstellungsgespräch zählt neben der Qualifikation auch der persönliche Eindruck des Bewerbers oder der Bewerberin. Das Konzept der anonymisierten Bewerbungsverfahren be-ruht auf der Annahme, dass sich Vorbehalte und Vorurteile in und nach einem persönlichen Gespräch weniger stark auswirken als bei einer Entscheidung, die auf Grundlage von schriftlichen Bewerbungsunterlagen gefällt wird.

Das deutsche Pilotprojekt

An dem Modellprojekt der Antidiskriminierungsstelle des Bundes beteiligten sich insgesamt acht Organisationen. Die meisten der einbezogenen Organisationen hatten bereits vor der Projektbeteiligung Maßnahmen zur Förderung von Vielfalt ergriffen (z.B. ein Diversity- Management oder eine Frauenquote). Zu den Organisationen gehörten vier weltweit agierende Konzerne (Deutsche Post DHL, Deutsche Telekom, L’Oréal Deutschland, Procter & Gamble), drei öffentliche Verwaltungen (Bundesfamilienministerium, Bundesagentur für Arbeit Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen und Stadtverwaltung Celle) sowie ein mittelständisches Unternehmen (MYDAYS). Das Pilotprojekt wurde Anfang des Jahres 2012 abgeschlossen und evaluiert. Im Vordergrund standen dabei zwei Fragen: Sind anonymisierte Bewerbungsverfahren praktikabel und welche Wirkung haben sie? Nach jeweils zwölfmonatiger Laufzeit in den beteiligten Unternehmen und Verwaltungen wurden insgesamt 8.550 Bewerbungen anonymisiert eingesehen. 1.293 Personen wurden zu einem Eignungstest oder einem Vorstellungsgespräch eingeladen. 246 Personen erhielten ein Arbeitsplatzangebot bzw. das Angebot eines Studien- oder Ausbildungsplatzes.

Fazit der Personalverantwortlichen

Die Einschätzung der Personalverantwortlichen zeigt, dass sich anonymisierte Bewerbungsverfahren nahezu in allen Beschäftigungsbereichen umsetzen lassen und Stellen

erfolgreich besetzt werden können.

Das Fehlen persönlicher Angaben in den Bewerbungsunterlagen wie Name, Geschlecht, Alter und Familienstand stellt für die Mehrheit der Personalverantwortlichen kein Problem dar. Besonders das Weglassen des Fotos trägt nach Angaben einiger Personalverantwortlichen zu einer Fokussierung auf die Qualifikationen bei und wurde als positiv bewertet. Einige berichteten sogar von Bewerbenden, die sie mit dem herkömmlichen Verfahren womöglich nicht eingeladen hätten, die aber im Bewerbungsgespräch überzeugend waren.

· Hinsichtlich der Methoden der Anonymisierung hat sich die Verwendung von standardisierten Bewerbungsformularen als empfehlenswerte Lösung erwiesen (...). 

· Von vielen Beteiligten wurde positiv beurteilt, dass die Einführung anonymisierter Bewerbungsverfahren eine Diskussion der bisherigen Rekrutierungspraxis in der entsprechenden Organisation angeregt hat. (...)

· Einige Organisationen merkten positive, immaterielle Effekte von anonymisierte Bewerbungsverfahren an (Imagegewinn, „Employer-Branding“) (...).

Fazit der Bewerbenden

·  (...) 31 Prozent benötigten nach eigener Einschätzung für anonymisierte Bewerbungen weniger Zeit als für herkömmliche Verfahren, 44 Prozent sahen keinen Unterschied und lediglich 25 Prozent der Befragten gaben für das anonymisierte Verfahren einen höheren Zeitaufwand an.

· Insgesamt schätzten 41 Prozent der Befragten ihre Chancen, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, beim anonymisierten Verfahren höher ein als beim herkömmlichen Verfahren. 33 Prozent gaben an, es mache keinen Unterschied, welches Verfahren verwendet werde. 26 Prozent schätzten Ihre Chancen beim herkömmlichen Verfahren höher ein.
Ergebnisse zur Wirkung von anonymisierten Bewerbungen
Ziel der Anonymisierung ist erklärtermaßen die Herstellung von Chancengleichheit. (...)

Die ermittelten Effekte anonymisierter Bewerbungsverfahren sind dabei allerdings nicht als repräsentativ zu betrachten, da die Mehrheit der teilnehmenden Organisationen bereits zuvor aktive Maßnahmen zur Förderung von Vielfalt ergriffen hatte. Die teilnehmenden Unternehmen und Verwaltungen stellen insofern eine positive Auswahl dar. Es ist deshalb davon auszugehen, dass bei weniger engagierten Organisationen die Unterschiede zwischen den Bewerbungsverfahren signifikanter wären. 

· Bei Anonymisierung herrscht tendenziell Chancengleichheit für alle Bewerbendengruppen. 

· (...) Der Vergleich mit herkömmlichen Bewerbungsverfahren zeigt konkrete Effekte auf die einzelnen Gruppen.

· Frauen haben im Vergleich zum herkömmlichen Verfahren tendenziell bessere Chancen, zu einem Einladungsgespräch eingeladen zu werden. (...) Das gilt offenbar vor allem für jüngere Frauen die etwa wegen eines möglichen Kinderwunsches im herkömmlichen Bewerbungsverfahren potenziell benachteiligt wurden.
· Hatten Bewerbende mit Migrationshintergrund zuvor schlechtere Chancen auf eine Einladung, haben sich diese nach der Einführung anonymisierter Bewerbungsverfahren verbessert  (...).

· Die Verlagerung des Fokus auf die Qualifikationen wurde im Rahmen des Modellprojektes durchgängig als positiv bewertet. Langfristig erscheint es daher sinnvoll, anonymisierte, mindestens jedoch „qualifikationszentrierte“ Bewerbungsverfahren zu implementieren. (...)
· Anonymisierte bzw. qualifikationszentrierte Bewerbungen schließen die Förderung von unterrepräsentierten Gruppen nicht aus. Diese ist nach der Erstauswahl aufgrund gleicher Eignung, Leistung und Befähigung (Qualifikationen) im zweiten Schritt des Bewerbungsprozesses auch weiterhin möglich. (...)

Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Pressemitteilung 17.04.2012

Antidiskriminierungsstelle zieht positives Fazit des Pilotprojekts 

„Anonymisierte Bewerbungsverfahren“

Die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS), Christine Lüders, hat ein positives Fazit des Projekts „Anonymisierte Bewerbungsverfahren“ gezogen. „Unser Pilotprojekt hat gezeigt, dass anonymisierte Bewerbungen den Fokus auf die Qualifikation der Bewerbenden lenken und dabei gut umsetzbar sind“, sagte Lüders bei der Vorstellung des Abschlussberichtes am Dienstag in Berlin.

Am bundesweit ersten Pilotprojekt zu anonymisierten Bewerbungsverfahren hatten sich im Zeitraum von November 2010 bis Dezember 2011 fünf Unternehmen und drei öffentliche Arbeitgeber beteiligt; 246 Stellen wurden besetzt, mehr als 8.550 Bewerberinnen und Bewerber haben sich anonymisiert beworben. „Alle Bewerbenden hatten innerhalb des Verfahrens die gleiche Chance auf eine Einladung zu einem Bewerbungsgespräch – unabhängig davon, ob sie potentiell von Diskriminierung betroffen sind oder nicht“, sagte Lüders. Das zeige die wissenschaftliche Auswertung des Projekts durch das Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) und durch die Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt an der Europa-Universität Viadrina (KOWA) in Frankfurt (Oder). Entscheidend sei dabei die Qualifikation der Bewerbenden gewesen, nicht ihr Aussehen, Geschlecht oder die Herkunft.

Im Vergleich mit klassischen Bewerbungsverfahren gibt es darüber hinaus Anzeichen dafür, dass Frauen von anonymisierten Bewerbungsverfahren besonders profitieren könnten, sagte Lüders. Das gelte etwa für jüngere Frauen, die bereits Berufserfahrung haben und zum Beispiel wegen eines möglichen Kinderwunsches bislang schlechtere Chancen hatten. Für Bewerbende mit Migrationshintergrund gilt: Hatten sie zuvor geringere Chancen auf eine Einladung, haben sich diese nach der Einführung anonymisierter Bewerbungsverfahren verbessert.

Auch die Einschätzung vieler Personalverantwortlicher im Pilotprojekt fiel positiv aus. Das Fehlen persönlicher Angaben in den Bewerbungsunterlagen wie Name, Geschlecht, Alter und Familienstand stellte für die Mehrheit der Personalverantwortlichen kein Problem dar, sagte Lüders. Viele Beteiligte hätten positiv angemerkt, dass die Einführung anonymisierter Bewerbungsverfahren eine Diskussion der bisherigen Rekrutierungspraxis in der entsprechenden Organisation angeregt habe.

Einige Personalverantwortliche der Organisationen, bei denen sich keine signifikanten Effekte gezeigt hatten, stellten dabei fest, dass ihre bisherigen Rekrutierungsverfahren den Aspekt der Diversität bereits umfassend berücksichtigt hatten und deshalb anonymisierte Verfahren kein zusätzliches Potenzial entfalten konnten.

Eine Umfrage unter Bewerbenden, die ein standardisiertes Bewerbungsformular ausgefüllt haben, ergab darüber hinaus eine deutliche Zustimmung zum Konzept anonymisierter Bewerbungsverfahren. Bei der Frage nach der Präferenz zeigte sich, dass eine Mehrheit das anonymisierte Bewerbungsverfahren bevorzugt. Deutlich wurde auch, dass Bewerbende gut mit dem neuen Verfahren zurechtkommen. 75 Prozent der Befragten gaben an, dass sie für die anonymisierte Bewerbung weniger Zeit benötigten als in herkömmlichen Verfahren oder dass es keinen Unterschied für sie mache, mit welchem Verfahren sie sich bewerben.

Mehrere der beteiligten Partner wollen nach Angaben der Antidiskriminierungsstelle des Bundes auch in Zukunft mit Teil- oder Voll-Anonymisierungen arbeiten. Darüber hinaus planen die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz weitere Pilotprojekte, auch mehrere Unternehmen und Kommunen haben ihr Interesse an dem Verfahren angemeldet.

Lüders: „Anonymisierung wirkt. Sie stellt Chancengleichheit her und macht Bewerbungsverfahren fairer. Und: Weitere Unternehmen und Personaler beginnen jetzt, ihren bisherigen, traditionellen Ansatz zu überdenken. Das ist ein gutes Signal für eine neue 

Bewerbungskultur in Deutschland“


.Kritische Wissenschaft.org, 28.04.2012

Studie zu anonymen Bewerbungen: 

Methode miserabel – Schlussfolgerungen falsch

Wären die Journalisten, die das Ergebnis der Antidiskriminierungsstelle verbreitet haben, das sie über dpa oder direkt über den Presseverteiler der Antidiskriminierungsstelle erreicht hat, kritisch, sie hätten zumindest gefragt, warum sie glauben sollen, was hier behauptet wird. (...) Sie wären an Formulierungen wie den Folgenden gestrauchelt:

(1) Innerhalb der verschiedenen anonymisierten Bewerbungsverfahren war die Chance für Frauen und Personen mit Migrationshintergrund, eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bzw. Eignungstest zu erhalten, genauso hoch wir für andere Gruppen. 

(2) Frauen haben im Vergleich zum herkömmlichen Verfahren tendenziell bessere Chancen, zu einem Einladungsgespräch eingeladen zu werden. 

(3) Die ermittelten Effekte anonymisierter Bewerbungen sind dabei allerdings nicht als repräsentativ zu betrachten, da die Mehrheit der teilnehmenden Organisationen bereits zuvor aktive Maßnahmen zur Förderung von Vielfalt ergriffen hatten. 

(4) Hatten Bewerbende mit Migrationshintergrund zuvor schlechtere Chancen auf eine Einladung, haben sich diese nach der Einführung anonymisierter Bewerbungsverfahren verbessert.

In aller Kürze: Aussage (1) basiert auf der Prämisse, das Frauen aktiv benachteiligt werden. Diese Prämisse muss man prüfen, man kann sie nicht einfach voraussetzen, insbesondere nicht in Unternehmen, die (3) bereits aktiv die “Vielfalt” fördern, oder wollen die Autoren tatsächlich nahelegen, bei Teilnehmern der Studie wie L’Oreal, der Deutschen Telekom, der Deutschen Bundespost oder dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, würden Frauen aktiv benachteiligt? Wie können Effekte in einem anonymisierten Verfahren dadurch beeinträchtigt werden, dass Unternehmen (3) aktiv Vielfalt fördern? Der Witz an anonymisierten Verfahren besteht doch gerade darin, dass bei anonymisierte Bewerbungen “Charakteristika der Person” NICHT in Rechnung gestellt werden. Schließlich: wenn zutrifft, was in (4) steht, dann müssen dieselben Migranten sich wiederholt beim selben Unternehmen auf die selbe Stelle beworben haben, was eher ungewöhnlich ist.

Schließlich fällt es jedem auf, der sich ein wenig mit empirischen Studien auskennt, dass Fazit und Ausblick des Abschlussberichts des “Pilotprojekts” nicht eine einzige Zahl enthalten. Wie vielen Bewerbungen wurden untersucht? Wie viele der Bewerber hatten einen Migrationshintergrund? Wie viele waren weiblich? Wie wurde untersucht, ob anonyme Bewerbungen einen Effekt auf die Wahrscheinlichkeit haben, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden? Alle diese Fragen bleiben unbeantwortet, und, wäre man ein kritischer Journalist, man würde sich fragen, warum?

Als kritischer Wissenschaftler geht man noch weiter und sucht den Abschlussbericht in Gänze, um zu untersuchen, wie die seltsamen Ergebnisse zustande gekommen sind. Die Suche, die nach einiger Anstrengung tatsächlich mit dem Abschlussbericht “belohnt” wird, erbringt Erstaunliches: Nicht nur, zeigen die Ergebnisse des Pilotprojekts nicht, was gemeldet wurde, sie zeigen das Gegenteil.

.Kritische Wissenschaft.org, 28.04.2012 (Fortsetzung)
Methodische Kritik

Die Hypothese, die eigentlich geprüft werden soll, lautet wie folgt: Anonyme Bewerbungsverfahren haben gegenüber nicht-anonymen Bewerbungsverfahren den Vorteil, dass die Wahrscheinlichkeit zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden, nicht von Faktoren beeinflusst wird, die nichts mit den Fähigkeiten und Kenntnissen des Bewerbers zu tun haben. Methodisch betrachtet, erfordert es diese Fragestellung, zwei Kontrastgruppen zu bilden: anonyme Bewerber und nicht-anonyme Bewerber. 

Für beide Gruppen ist dann die Wahrscheinlichkeit, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden, zu untersuchen. Damit die Ergebnisse auch valide und reliabel sind, ist es zudem notwendig, die Umfeldeinflüsse zu kontrollieren, was man am einfachsten dadurch gewährleisten kann, dass man Bewerbungen, die im selben Unternehmen und für die selbe Stelle eingehen, zufällig in zwei Stapel teilt, ein Stapel wird im weiteren Verlauf anonymisiert, der andere nicht. Letzteres stellt ein quasi-experimentelles Design dar, für das mit der höchsten Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, dass es valide Ergebnisse erbringt.

Die Autoren der Pilotstudie machen nichts dergleichen. Zwar umgeben sie sich mit einer gelehrten Sprache, die – wäre sie vom Wortgebrauch in den empirischen Sozialwissenschaften nicht so weit entfernt (so sprechen sie von Verfahren und meinen Stichproben) – fasst den Eindruck von Professionalität erwecken könnte, aber sie haben offensichtlich keine Ahnung davon, wie man empirisch saubere Forschung durchführt. (…)

Die anonymisierte Bewerbungsverfahren führt in drei von sieben Stichproben dazu, dass weniger Bewerber eingeladen werden als in nicht anonymisierten Bewerbungsverfahren, dass in zwei Stichproben ein Effekt von Migrationshintergrund zu finden ist, und zwar ein negativer, d.h. anonymisierte Verfahren reduzieren die Wahrscheinlichkeit für Personen mit Migrationshintergrund zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden, und dass in sechs von sieben Stichproben keinerlei Effekt von Geschlecht zu finden ist. Lediglich in einer (Teil-)Stichprobe, Stichprobe 8, findet sich eine positive Wirkung anonymisierter Bewerbungen auf die Wahrscheinlichkeit weiblicher Bewerber, zum Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. Interessanter Weise verraten die Autoren der “Pilotstudie” nicht, wie sich die Bewerber auf die beiden Geschlechter verteilen, so dass man allerspätestens an dieser Stelle den Eindruck nicht mehr los wird, dass hier ganz offen die Daten, nun, sagen wir ideologisch gedehnt wurden.

Es bleibt festzustellen, dass den Daten des Pilotprojekts keinerlei Evidenz dafür zu entnehmen ist, dass sich anonymisierte Bewerbungsverfahren positiv auf die Wahrscheinlichkeit von Migranten auswirken, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. Es finden sich etliche Belege dafür, dass anonymisierte Bewerbungsverfahren keinerlei Effekt auf die Wahrscheinlichkeit von Frauen haben, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden, und es finden sich Indizien dafür, dass männliche Bewerber von den Unternehmen, die an der Pilotstudie teilgenommen haben und die ja bereits “Vielfalt fördern” benachteiligt werden. Männer, die sich in den letzten Jahren bei der Deutschen Post, der Deutschen Telekom, L’Oreal, Procter & Gamble, dem Bundesfamilienministerium, der Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen, der Stadtverwaltung Celle oder bei MYDAYS beworben haben und nicht zum Einstellungsgespräch eingeladen wurden, sollte sich entsprechend an die Antidiskriminierungsstelle wenden! (...)

Bundesverband der Personalmanager (BPM) 
gegen anonyme Bewerbung 

„Spätestens beim persönlichen Vorstellungsgespräch wird die Anonymität zwangsläufig aufgehoben. Anonyme Bewerbungen schützen den Bewerber damit aber nicht vor tatsächlicher Diskriminierung und die Organisation nicht vor der Möglichkeit des Vorwurfs, diskriminierende Personalauswahl zu betreiben. Sie verhindern aber umgekehrt die gezielte Förderung von Vielfalt", äußert sich BPM-Präsident Joachim Sauer.

Laut Überzeugung der Personalmanager würde ein Zwang zu anonymisierter Bewerbung Diskriminierung lediglich symbolisch verhindern. Es entstünden allerdings erhebliche zusätzliche Kosten bei der Personalgewinnung. Daher drohe eine Verzögerung in den Auswahlprozessen und weiterer administrativer Aufwand für das Human Resource Management. Um Vielfalt aktiv zu fördern, setzt der Bundesverband der Personalmanager auf die Selbstverpflichtung der 
Unternehmen gegen Diskriminierung und für positive Vielfalt ("Diversity Management") sowie die Verwirklichung der Grundsätze des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).


Über den BPM
Der Bundesverband der Personalmanager (BPM) ist die berufsständige Vereinigung für Personalmanager aus Unternehmen, Organisationen und Verbänden. Der Verband mit Sitz in Berlin vertritt die Interessen seiner mehr als 2.000 Mitglieder auf regionaler und Bundesebene gegenüber der Politik und der Wirtschaft. Er bezieht in der öffentlichen Diskussion Stellung zu Themen, die den Berufsstand betreffen. Ferner gewährleistet der BPM umfangreichen und nachhaltigen Austausch unter seinen Mitgliedern sowie auf europäischer und internationaler Ebene. Mitglied werden können ausschließlich hauptberuflich tätige Personalverantwortliche bzw. Mitarbeiter der Personalabteilungen. Die Mitgliedschaft im BPM ist personengebunden.

Deutsche Bildung

Bewerbungstrends 2012

Die Ergebnisse der Online-Umfrage der Deutschen Bildung (auszugsweise)

108 Personaler, Experten und Dienstleister im Bereich Personal haben sich an der Umfrage zum Thema Bewerbungstrends des Studienförderers Deutsche Bildung beteiligt. Die Teilnehmer haben ein aufschlussreiches Bild der Trends geliefert und deren Bedeutung eingeschätzt. Zentrale Themen der Umfrage waren die Digitalisierung, Anonymisierung und neue Wege der Bewerbung sowie die Bedeutung von Referenzen und weiteren erwartbaren Entwicklungen.

Die Vorteile komplett anonymisierter Bewerbungen...

Welche Vorteile haben komplett anonymisierte Bewerbungen für Unternehmen und Bewerber? Hier steht die Gleichbehandlung im Vordergrund. Am häufigsten wurde die Objektivierung und bessere Vergleichbarkeit von Qualifikationen genannt.

Die Konzentration auf die fachlichen Qualifikationen würde die Fairness erhöhen, indem die Beeinflussung durch persönliche Angaben ausgehebelt wird. Dadurch sind Ab- oder Zusagen lediglich auf die Qualifikation des Bewerbers zurückzuführen.

Eine komplett anonymisierte Bewerbung beugt Vorurteilen vor und führt zu Chancengleichheit, da soziale Selektion und Diskriminierung vermieden werden.

Bewerber haben außerdem den Vorteil, dass eine erneute Bewerbung (z.B. nach zusätzlicher Aus- oder Weiterbildung) möglich ist, ohne dass die Chancen durch ein vorheriges Scheitern („Altlasten“) minimiert werden.

Für den Arbeitgeber ist mit einer anonymisierten Bewerbung die AGG-Konformität (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetzt) gewährleistet. Das scheinbar faire Auswahlverfahren kann das Image des Arbeitgebers verbessern.

...und die Nachteile

Die Frage nach den Nachteilen anonymisierter Bewerbungen stieß in unserer Umfrage auf deutlich größere Resonanz.

Auf Platz 1 der Kommentare rangiert die Ansicht, dass die persönliche, individuelle Note verloren geht. Schließlich werden „passende und nicht nur qualifizierte Bewerber“ gesucht. Unternehmen möchten sich ein genaues Bild der Bewerber machen und wissen, auf wen sie sich einlassen. Die Bewerber sollten nämlich nicht nur Fachkompetenz mitbringen, sondern auch ins Team und zur Unternehmenskultur passen. Auch für die Bewerber hat eine komplett anonymisierte Bewerbung Nachteile. Sie schränkt die Möglichkeiten des Selbstmarketings ein. Alleinstellungsmerkmale gehen verloren und die Bewerber können sich schwerer von Mitbewerbern abheben.

Eine wirklich anonyme Bewerbung sei im Übrigen gar nicht möglich, so einige Umfrageteilnehmer, da gewisse Daten wie beispielsweise das Alter oder die Herkunft durch Angaben wie Abschlussjahrgänge oder Orte des vorherigen Arbeitsplatzes entsprechende Rückschlüsse zulassen.

Interessanterweise wurde auch die Gefahr genannt, dass anonymisierte Bewerbungen den Frauenanteil in manchen Berufen nicht zwangsläufig verbessern, da eine gezielte Bevorzugung in der Auswahl, etwa in den Ingenieurberufen, in anonymen Verfahren nicht möglich ist.

Was eine komplett anonymisierte Bewerbung zumindest teilweise ad absurdum führt, ist der Fakt, dass ein persönlicher Kontakt spätestens beim Bewerbungsgespräch zustande kommt, wo etwaige Vorurteile immer noch wirksam werden können. Die Benachteiligung durch bestimmte Kriterien würde demnach lediglich auf einen späteren Zeitpunkt des Bewerbungsprozesses verlagert. Die Befragten nennen den dadurch entstehenden Zeitaufwand und die Kosten als Nachteile. Die Doppelerfassung wurde kritisiert.

Auch werden Recherchen zu den Bewerbern erschwert, etwa über Karrierenetzwerke und Blogs. Sowohl auf Unternehmens- als auch auf Bewerberseite können anonymisierte Bewerbungsverfahren zu falschen Annahmen führen. Hat der Bewerber etwas zu verbergen? Geht es dem Unter- nehmen nur um die Qualifikation und nicht um den ganzen Menschen? Anonymisierte Bewerbungen können  

auf beiden Seiten also auch Grund zur Skepsis geben.

Komplett anonymisierte Bewerbungen seien „für unsere Kultur über das Ziel hinaus geschossen“, da sich in der Chancengleichheit auch ohne solche Maßnahmen positive Tendenzen abzeichnen würden.

Im Endeffekt seien anonymisierte und standardisierte Bewerbungsverfahren keine Garantie für mehr Offenheit und Toleranz in der Gesellschaft. Man bekämpfe hier eher die Symptome als die Ursache, so einige Kommentare. Generell müsse ein Umdenken in den Köpfen stattfinden. Ver- ordnete Verfahrensänderungen könnten zwar dabei helfen, unbewusst wirkende Vorurteile zu vermeiden, seien insgesamt aber wenig zielführend.

Komplett anonymisierte Bewerbungen ohne Zukunft

Ob sich komplett anonymisierte Bewerbungen in naher Zukunft durchsetzen werden, wurde in dieser Umfrage klar mit Nein beantwortet. Nur 11% der Befragten glauben an diese Entwicklung. Rund 19% sehen die komplett anonymisierte Bewerbung erst in 5 Jahren als Standard. Die große Mehrheit von 70% glaubt nicht an den Durchbruch dieses Konzepts. 

Negative Stimmen überwiegen deutlich.

Als Gründe dafür, dass sich anonyme Bewerbungen durchsetzen werden, werden der Druck von außen und das Rekrutieren aus dem Ausland angeführt: „Wenn wir in Zukunft verstärkt Personal aus dem Ausland rekrutieren müssen, werden sich vor allem Bewerber aus dem angloamerikanischen Raum vermutlich nicht mit unseren Bewerbungsstandards abfinden.“

Für die Umfrageteilnehmer, die mit „nein“ abgestimmt haben, steht die anonyme Bewerbung „im krassen Gegensatz zur Bewerbungsrealität.“ Die Selbstdarstellung im Internet führt dazu, dass Anonymisierung unsinnig wird: „In Zukunft werden sich Mitarbeiter/Bewerber weiterhin vermehrt auf Twitter, LinkedIn, Xing, auf Blogs etc ‚branden’. Bemühungen um das Konzept der anonymen Bewerbung sind von den Entwicklungen in den sozialen Netzwerken überholt und überrollt worden.“ Für „digital natives“ scheint es also befremdlich, sich über anonymisierte Lebensläufe zu bewerben, wenn das Leben parallel im Netz transparent gemacht wird.

Der Fachkräftemangel wird als Argument sowohl für als auch gegen die Zukunft der anonymen Bewerbung angeführt.
Auszug Anonymisierte Bewerbungsverfahren 
Expertise des Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) in Kooperation mit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2010

Schweden

In Schweden wurde vom 1. Oktober 2004 bis zum 30. Juni 2006 ein Modellprojekt durchgeführt. Hierbei wurde in der Stadt Göteborg ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren implementiert. Die Bewerbungsunterlagen wurden um geschlechtspezifische Informationen bereinigt sowie um Angaben, die auf einen Migrationshintergrund schließen lassen. (...) Die Ergebnisse dieses Modellprojektes sind als durchaus ermutigend für die Effektivität von anonymisierten Bewerbungsverfahren einzustufen: So hat sich sowohl für Frauen als auch für Bewerbende mit Migrationshintergrund die Wahrscheinlichkeit erhöht, eine Einladung zu einem Auswahlgespräch zu erhalten. Weiterhin resultierte für weibliche Bewerberinnen ebenfalls ein Anstieg der Wahrscheinlichkeit eines Arbeitsplatzangebotes. Dieser Effekt konnte für Bewerbende mit Migrationshintergrund jedoch nicht festgestellt werden. (...) Als ein Nachteil der Methode wurde von einigen der hohe administrative Aufwand gesehen, der zum Teil beim Management und den Verwaltungsangestellten zu Unzufriedenheit geführt hat. Es ist außerdem darauf zu achten, bereits existierende Maßnahmen zur Förderung der Vielfalt in der Belegschaft nicht zu nivellieren. Arbeitgebende, die benachteiligte Gruppen bevorzugen möchten, könnten die Anonymität in dieser Hinsicht als Problem ansehen. Zudem können sich z.B. hochqualifizierte Einwanderer und Einwanderinnen, die einen Abschluss von einer renommierten Universität haben und eine internationale Karriere absolviert haben, auf dem anonymisierten Lebenslauf nicht so gut darstellen wie sie es mit einer regulären Bewerbung könnten.

Frankreich

In Frankreich wurde im Jahr 2006 das Chancengleichheitsgesetz verabschiedet, in dem Artikel 24 den anonymisierten Lebenslauf für Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden verpflichtet. Aufgrund mangelnder Präzision, wie z.B. das Fehlen der Ausführungsbestimmungen und der Sanktionen, ist diese Verordnung jedoch noch nicht verpflichtend in Kraft getreten. Bis jetzt gibt es nur wenige Unternehmen, die anonymisierte Bewerbungsverfahren anwenden.Daneben wurde im Jahr 2010 ein sechsmonatiges Modellprojekt abgeschlossen. Die französische Regierung hat im Zeitraum von November 2009 bis April 2010 anonymisierte Bewerbungsverfahren in der Hauptstadt Paris und in sechs weiteren Verwaltungsbezirken getestet. Das Modellprojekt sollte für mehr Chancengleichheit im Bewerbungsprozess sorgen. Die Regierung hat 50 Firmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden – darunter L’Oréal, Accor und AXA – von einer Teilnahme an diesem Projekt überzeugt. Konkret erfolgte die Umsetzung dadurch, dass personenrelevante Merkmale wie Name, Alter, Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsort, Nationalität, Familienstand und Foto in einem standardisierten Verfahren entfernt wurden, um so eine möglichst neutrale und objektive Auswahl der Bewerbenden durch die jeweilige Personalabteilung zu gewährleisten. (...)

Schweiz

Institutionell gesehen liegt in der Schweiz verglichen mit den Ländern der EU eine Besonderheit vor: Das Land hat bislang kein allgemeines Antidiskriminierungsgesetz verabschiedet. Es gibt nur Gesetze zur Gleichstellung von Frauen und Männern und zur Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderung; andere Faktoren werden jedoch nicht berücksichtigt. Dennoch existieren auch in der Schweiz praktische Erfahrungen mit anonymisierten Bewerbungsverfahren. In der deutschsprachigen Schweiz wurde ein Modellprojekt zu anonymisierten Bewerbungen realisiert. Das Zürcher Pilotprojekt “smart selection” vom Kaufmännischen Verband Schweiz wurde von August 2007 bis August 2008 durchgeführt und war auf Lehrstellensuchende spezialisiert. Die Ergebnisse zeigen, dass ausländische Jugendliche deutlich höhere Chancen auf eine Lehrstelle haben, wenn sie sich anonym präsentieren können. Zudem fand die Plattform auch bei vielen Betrieben Zuspruch, da sie in der ersten Bewerberphase durch Verzicht auf schriftliche Bewerbungen Kosten und Arbeit sparen konnten. 

Niederlande

In den Niederlanden haben in den vergangenen Jahren gleich mehrere Projekte zu anonymisierten Bewerbungsverfahren stattgefunden. Die Haltung gegenüber anonymisierten Bewerbungen ist generell gespalten: Bürger sehen es mehrheitlich als positiv an, die Arbeitgebenden sind jedoch weit weniger angetan. Positiv finden jedoch beide Gruppen, dass Vorurteile und (unbe- wusste) Diskriminierung verringert werden und allein objektive Merkmale und Charakteristika eine Rolle bei der Bewerberauswahl spielen. Demgegenüber stehen die Meinungen einiger Arbeitgebenden, dass man ein unvollständiges Bild der Person bekomme und die Bewerbung sehr unpersönlich sei. (...) Beide Gruppen erwarten jedoch, dass sich die Anzahl und Vielfalt der Kandidaten, die sich bewerben, erhöht. Praktische Probleme bei der Umsetzung des Verfahens werden nicht erwartet. (...) 

Vereinigte Staaten von Amerika

Ein allgemeines Antidiskriminierungsgesetz wurde in den USA schon sehr früh verabschiedet. Das Bürgerrechtsgesetz von 1964 (Civil Rights Act) verbietet offene Diskriminierung – Abschnitt VII des Gesetzes richtet sich speziell gegen Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt. Ein Modellprojekt in der Art, wie es in Frankreich oder Schweden durchgeführt wurde, gibt es in den USA bislang nicht. Diskriminierung wird schon alleine aus finanziellen Gründen von Unternehmen versucht zu vermeiden, da auf der Grundlage der existierenden Gesetze viele Personen wegen Diskriminierung klagen und oft hohe Strafsummen von den Unternehmen bezahlt werden müssen. Die Bewerbungspraxis in den USA verläuft daher anders als in vielen europäischen Ländern. Es ist offiziell verboten, sich im Bewerbungsprozess über eine Behinderung der Bewerbenden zu informieren. Informationen über andere Merkmale der Bewerbenden, wie Geschlecht oder ethnische Herkunft, zu erfragen, ist hingegen nicht verboten. Um sich vor Diskriminierungsklagen zu schützen, werden diese Informationen aber im Normalfall von den Arbeitgebenden erst gar nicht verlangt. Fotos der Bewerbenden werden für gewöhnlich nur gebraucht, nachdem ein Kandidat die Stelle bekommen hat. 

Belgien
In Belgien wurde der anonymisierte Lebenslauf im Jahr 2005 im öffentlichen Sektor eingeführt. Selor ist das Selektionsbüro der öffentlichen Behörden, welches eine Internetdatenbank entwickelt hat, die nur auf objektiven Kriterien der Arbeitssuchenden basiert (Selor, 2010). Die Merkmale Name, Geschlecht, Nationalität, Alter, Adresse und Behinderung sind für die verantwortlichen Mitarbeitenden nicht sichtbar und fließen somit nicht in die Entscheidung ein, einen Kandidaten zu einem persönlichen Gespräch einzuladen. Die Anonymität wird vor dem Vorstellungsgespräch aufgehoben – auch damit, falls z.B. eine Behinderung vorliegt, entsprechende Arrangements getroffen werden können. Auf diese Weise wird sowohl neues Personal eingestellt als auch über Stellenwechsel bereits eingestellter Mitarbeiter entschieden. Leider liegen keine belastbaren Untersuchungen zu den Effekten der Einführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren auf die letztendlich eingestellten Personen vor. Allerdings wird die Vermutung geäußert, dass mehr Kandidaten zur Bewerbung ermutigt werden, die sich aufgrund von potenzieller Diskriminierung vorher nicht beworben hätten.

Großbritannien
Im Mai 2009 hatte sich die Sprecherin der Liberaldemokraten für eine Änderung des Gleichstellungsgesetzes eingesetzt. Ihr Vorschlag, Lebensläufe ohne Namen verpflichtend für Bewerbungen einzuführen und damit Diskriminierung entgegen zu wirken, wurde letztendlich abgelehnt. Eine wissenschaftliche Studie bezüglich anonymisierter Bewerbungsverfahren existiert im Bereich von Bewerbungen auf Studienplätze der Medizin im Jahr 1998. (...) Die anonymisierten Bewerbungen haben letztendlich zu keinem Effekt bezüglich der nicht-europäischen Minderheitengruppe geführt.

inpact media Verlag, Juni 2011

Vielfalt der Denkweisen

Von Axel Novak, Redaktion

Mitarbeiter mit Migrationshintergrund sind eine wichtige Ressource – nicht nur für international operierende Unternehmen.

Multikulti ist Trend. Die Wirtschaft hat längst begriffen, dass Menschen mit unterschiedlichsten Herkünften Firmen leistungsfähiger und stabiler machen. »Wir alle wissen, dass vielfältige Teams nachgewiesenermaßen – auch im wirtschaftlichen Sinne – einen deutlichen Mehrwert für ein internationales Unternehmen wie Henkel darstellen«, bestätigt Markus Dinslacken. Er leitet das so genannte Global Diversity & Inclusion Management beim Konsumgüterhersteller Henkel.

Rund 48.000 Mitarbeiter aus über 110 Nationen sind weltweit für die Düsseldorfer tätig, nach eigenen Angaben eines der am stärksten international ausgerichteten Unternehmen in Deutschland. »Diversity & Inclusion muss jedoch ganzheitlich verstanden werden, dazu gehört auch das bewusste Einbeziehen ganz unterschiedlicher Denk- und Arbeitsweisen«, sagt Dinslacken. »Schließlich wollen wir keine geklonten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.« Und weil der 42-Jährige auch lange Zeit in Nordamerika gearbeitet hat, will er dortige Erfahrungen nun auch in Deutschland umsetzen. »Während meiner Zeit in den USA habe ich beispielsweise erfahren, dass das Thema Diversity & Inclusion dort mit einer größeren Selbstverständlichkeit und sicher auch mit anderen Schwerpunkten gelebt wird. Es gibt einige gute und praktische Beispiele, die wir hier in unseren Alltag übertragen können.« Henkel steht mit seinem Bekenntnis zur gelebten Vielfalt nicht allein. Beim Diversity Management geht es längst nicht mehr nur um kuschelige Firmenkultur und exotische Kantinenpläne, sondern um knallharte Interessen: Arbeitskräfte. Tatsächlich ist der Arbeitsmarkt in einigen Branchen fast leergefegt. Zwei Millionen Fachkräfte aus dem Ausland brauche Deutschland, hat Bundesarbeitsagentur-Chef Frank-Jürgen Weise festgestellt. Das hat Konsequenzen. Fast ein Drittel der deutschen Firmen sehen sich durch den Fachkräftemangel in ihrer Geschäftsentwicklung beeinträchtigt. Sie wollen am Wirtschaftswachstum weiter partizipieren und Personal einstellen. »In nahezu allen Branchen stehen die Zeichen auf Personalaufbau", so Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK). Sein Fazit: »Wir brauchen eine höhere Erwerbsbeteiligung von Älteren, Frauen – und auch von Migranten.«

Erwerbsbeteiligung erhöhen
Firmen wie der Konsumgüterhersteller Henkel oder der Autozulieferer Continental haben sich diese Forderung längst zu Eigen gemacht. Continental zum Beispiel kooperiert mit acht renommierten Universitäten in aller Welt um seinen Bedarf an Fachkräften international zu decken: jedes Jahr rund 1.500 Hochschulabsolventen und Young Professionals. »Der Fachkräftemangel im Bereich MINT – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – stellt Deutschland als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort vor eine große Herausforderung«, sagt Continental-Personalvorstand Heinz-Gerhard Wente. »Nicht nur MINT-Nachwuchs für den Bereich zu begeistern und Absolventinnen und Absolventen zu rekrutieren, sondern auch Vielfalt als Chance wahrzunehmen. Das heißt konkret, den Innovationstreiber Diversity in Bezug auf ältere Fachkräfte, Frauenförderung und Internationalität weiter voranzubringen.«

Diversity Management heißt also das Zauberwort für Firmen, um in einer immer stärker vernetzten, globalisierten Welt zu bestehen. Dabei steht das Begriffspaar, das aus den staubigen 60er Jahren in den USA stammt, heute für den konstruktiven Umgang mit der einfachen Tatsache, dass sich viele Mitarbeiter eines Unternehmen unterscheiden: im Geschlecht, Alter oder Hautfarbe, in ihrer sozialen und geographischen Herkunft, in ihrer Ethnie, sexuellen Orientierung, Religion, körperlichen Leistungsfähigkeit oder einfach durch andere Kriterien wie Bildung oder Werte. Neben den gesetzlichen Anforderungen – in Deutschland steht das Allgemeine Gleich- 

behandlungsgesetz (AGG) aus dem Jahr 2006 für mehr Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt –sind auch Unternehmen aktiv geworden.

Mittlerweile rund tausend deutsche Firmen – unter ihnen Henkel und Continental – haben sich durch ihre Unterschrift unter die so genannte »Charta der Vielfalt« dazu verpflichtet, dass ihre internationalen Mitarbeiter frei von Vorurteilen und Ausgrenzung tätig sein können. Das hat sich herumgesprochen. Zwar sind sich mittlerweile 80 Prozent der internationalen Großunternehmen dessen bewusst, dass Diversity Management wichtig ist, hat die Studie »Dream-Team statt Quote - Erfolgreiches Vielfalts- & Einbeziehungsmanagement« der Unternehmensberater von Roland Berger ergeben. Das Thema, richtig umgesetzt, brächte der deutschen Wirtschaft jährliche Gesamteinsparungen in Höhe von fast 21 Milliarden Euro und vielen Unternehmen deutliche Vorteile im globalen Wettbewerb.

Doch oft behindern wichtige Faktoren die Ein- und Umsetzung eines Diversity Managements. Führungskräfte verhalten sich ungeschickt, die Firmenkultur ist nicht auf internati

onale Mitarbeiter ausgerichtet und den Personalmanagern fehlen Richtlinien und geeignete Prozesse. Und in vielen, auch global tätigen Firmen verstehen die Manager das Thema allein als weiteren Schritt, um den Anteil von Frauen im Unternehmen zu erhöhen.

»Cultural Diversity Management hinkt in Deutschland im internationalen Vergleich hinterher«, hatten die Forscher Petra Köppel, Junchen Yan und Jörg Ludicke schon vor drei Jahren in einer Untersuchung für die Bertelsmann Stiftung festgestellt. Obwohl Deutschland in Europa das Land mit dem zweithöchsten Ausländeranteil in der Bevölkerung darstellt, werde das Potenzial der kulturellen Vielfalt vernachlässigt. Das ist doppelt ärgerlich. Für gut ausgebildete Migranten, die keinen Job bekommen. Und für heimische Firmen, die ihre potenziellen ausländischen Mitarbeiter schlicht und einfach in die Konkurrenz drängen. Denn wenn es um die Gründung eines Unternehmens geht, sind Migranten deutlich überrepräsentiert: Sie machen zwar in Deutschland nur neun Prozent der Bevölkerung, aber elf Prozent aller Firmengründer aus.

Daimler AG, 2011

Vielfalt ist ein strategischer Erfolgsfaktor 
Ein Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden der Daimler AG, Dr. Dieter Zetsche.

Diversity-Management – also die gezielte Förderung von Vielfalt – ist bei Daimler seit dem Jahr 2005 fest verankert. Herr Dr. Zetsche, welche Zwischenbilanz ziehen Sie für das Diversity-Management? 

Unterm Strich eine positive. Im Jahr 2005 gab es bei Daimler zum Beispiel gerade mal fünf Prozent Frauen in Führungspositionen. Damals haben wir uns ganz bewusst auf die Förderung von Frauen in Führungspositionen konzentriert: Es gab in dieser Hinsicht großen Handlungsbedarf, und wir wollten uns auch schlichtweg nicht verzetteln. Der Erfolg gibt uns recht: Seit 2005 haben wir den Frauenanteil im Management Jahr für Jahr gesteigert. Damit haben wir unsere Etappenziele erreicht. Trotzdem sind wir noch lange nicht da, wo wir hinwollen.

Inwiefern?

Zum einen wollen wir in Zukunft noch weit mehr Frauen in Führungspositionen bringen: Gender-Diversity ist kein Frauenthema, sondern eine Managementaufgabe, die alle Führungskräfte im Unternehmen betrifft. Zum anderen war von Anfang an klar, dass ein umfassender Diversity-Begriff weit über die Geschlechterfrage hinausgehen muss. Deshalb kommen jetzt für uns weitere Handlungsfelder hinzu: Internationalität und Generationen-Management.

Warum ist Ihnen Diversity-Management so wichtig? Diversity ist ein strategischer Erfolgsfaktor für Daimler. Ein Grund dafür ist die demografische Herausforderung: Wenn wir künftig unseren Bedarf an Arbeitskräften decken wollen, wird die Belegschaft zwangsläufig älter, weiblicher und internationaler werden müssen. Darüber hinaus wird unsere Kundschaft zunehmend vielfältiger – und das sollte sich über kurz oder lang auch in der Zusammensetzung der Belegschaft wider- spiegeln. Platt gesagt: Wenn im Mercedes mehr Frauen hinter dem Steuer sitzen, dann müssen auch bei Mercedes mehr Frauen ans Steuer. Ganz grundsätzlich wollen wir schon heute die besten Köpfe für Daimler gewinnen – völlig unabhängig von Alter, Herkunft und Geschlecht.

Was nehmen wir uns für die nächsten Jahre vor?

Grundsätzlich wollen wir mehr gemischt zusammengesetzte Teams schaffen, um Innovations- und Kreativitätspotenziale zu heben. Was Gender-Diversity betrifft, soll im Jahr 2020 jede fünfte Führungskraft eine Frau sein – und dafür brauchen wir unter anderem flexible Arbeitszeitmodelle und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für beide Geschlechter. Wenn eine Führungskraft um 15 Uhr das Büro verlässt, um ihre Kinder abzuholen, ist das für mich völlig in Ordnung – solange die Ergebnisse stimmen. Bedingung dafür ist, dass die Kinder überhaupt einen Betreuungsplatz haben – und deshalb wird es spätestens 2012 an allen deutschen Produktionsstandorten von Daimler Krippenplätze für Kinder unter drei Jahren geben, insgesamt 570 Plätze. Eine andere Voraussetzung für mehr Frauen in Führungspositionen ist gezieltes Mentoring: Hier spielen wir in der deutschen Industrie ganz vorne mit.

Warum ist Internationalität wichtig? Ein internationales Arbeitsumfeld wird künftig noch selbstverständlicher werden. Kooperationen über Landesgrenzen hinweg nehmen zu – denken Sie etwa an unsere Zusammenarbeit mit Renault-Nissan oder mit Kamaz. Unsere Forschung und Entwicklung wird ebenfalls noch stärker in globalen Netzwerken agieren. Auch und gerade hier ist Vielfalt eine klare Erfolgsvoraussetzung.

Worauf kommt es an? Das Durchschnittsalter unserer Belegschaft wird in den nächsten Jahren deutlich steigen. Dadurch entstehen neue Anforderungen – beim Gesundheitsmanagement, bei der Arbeitsergonomie und der Mitarbeitermotivation, aber auch beim Wissenstransfer zwischen den Generationen. Ein gutes Zusammenspiel zwischen jüngeren und älteren Leistungsträgern ist unabdingbar für eine Kultur der Spitzenleistung. Insgesamt haben wir bei Diversity einiges erreicht – jetzt gilt es, die Weichen weiterhin richtig zu stellen.

� Führungspositionen umfassen den Vorstand, die Geschäftsführung und die Führung der Hauptabteilung sowie alle der Hauptabteilung nachgeordneten Abteilungen.





	
	


	Anonymisierte Bewerbung
	WP17 – 05/13
	H 2



